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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung 
folgende Stellungnahme bekannt: 
 
Zu Artikel 1 (Forschungsrahmengesetz): 

Im geplanten § 3 wird die "Ludwig Boltzmann Gesellschaft – österreichische Vereinigung zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung" nicht als zentrale Forschungseinrichtung gemäß 
Abs 2, sondern als Forschungsförderungseinrichtung gemäß Abs 3 eingeordnet. 

Das Land Salzburg sieht diese Einordnung sehr kritisch. Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft stellt 
eine wichtige Einrichtung im Bereich der außeruniversitären Forschung (und nicht nur deren 
Förderung) dar und sollte diese Rolle auch künftig vollumfänglich wahrnehmen können. Hervor-
zuheben ist besonders der von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft praktizierte Open Innovation 
Ansatz, der gesellschaftliche Problemstellungen rascher und gezielter erkennen kann als Ansät-
ze etablierter Einrichtungen, und der deshalb in der Lage ist, zielgerichtet Forschungsinstitute 
abgestimmt auf spezifische Bedürfnisse in relativ geringer Vorlaufzeit etablieren zu können.  

Es wird daher vorgeschlagen, die Ludwig Boltzmann Gesellschaft als zentrale Forschungseinrich-
tung in den Abs 2 des § 3 aufzunehmen. 
 
Zu den Artikel 2 bis 8: 

Dazu wird mitgeteilt, dass seitens des Landes Salzburg gegen die dort geplanten Änderungen 
keine Einwände bestehen. 
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Diese Stellungnahme wird der Verbindungsstelle der Bundesländer, den anderen Ämtern der 
Landesregierungen, dem Präsidium des Nationalrates und dem Präsidium des Bundesrates ue zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung 
DDr. Sebastian Huber, MBA 
Landesamtsdirektor 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 
 
Ergeht an: 

 
1. Bundesministerium für Verkehr Innovation und Technologie, Radetzkystraße  2, 1030 Wien, 

E-Mail 
2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 
3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 
4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 
5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 
6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 
7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 
8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 
9. Amt der Wiener Landesregierung , Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäftsbereich 

Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten, E-Mail: CC 
10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenkenstraße 4, 

1010 Wien, E-Mail: CC 
11. Parlamentsdirektion - Abteilung L 1.6 Parlamentarische Dokumentation, Archiv und Statis-

tik, E-Mail: CC 
12. Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz - Verfassungdienst, 

Wickenburggasse 8, 1080 Wien, E-Mail: CC 
13. Institut für Föderalismus, Maria-Theresien-Straße 38b, 6020 Innsbruck, E-Mail: CC 
14. Abteilung 2 Kultur, Bildung und Gesellschaft, Mozartplatz 10, Postfach 527, 5020 Salzburg, 

zu do Zl  20202-ALL/17/208-2019, Intern 
 

7/SN-165/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at


		2019-10-10T08:03:09+0200
	PAdES Signature




